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(2) Die Leiter der Bibliotheken sind dafür verant
wortlich, daß die Leistungen nach den geltenden Be
stimmungen* erfaßt werden.

(3) Die zuständigen örtlichen Räte organisieren die 
Kontrolle der Bibliotheken und legen die von den 
Haushaltsbearbeitern der Abteilung Kultur und der 
Bibliotheken zu lösenden Aufgaben fest. Die Leiter 
der Einrichtungen haben ihren Mitarbeitern und dem 
übergeordneten staatlichen Organ zu berichten sowie 
den Bibliotheksbeirat zu informieren, wie der Jahres
leistungsplan und die Kennziffern erfüllt und wie die 
Aufwandsnormative eingehalten wurden. Die über
geordneten staatlichen Organe prüfen und bestätigen 
die Berichte unter Einbeziehung der Hinweise der 
Haushaltsbearbeiter. Die Bestätigung ist Vorausset
zung für die Zuerkennung ökonomischer Vorteile auf 
Grund guter Leistungen der Bibliotheken ent
sprechend §§ 8 und 9.

Materielle Interessiertheit

§ 8
Mehrleistung

(1) Eine Mehrleistung liegt vor, wenn
— die im Leistungsplan festgelegten Kennziffern er

füllt bzw. übererfüllt sind und
— durch sparsamen Einsatz der Mittel die normativ 

bereitgestellten Ausgaben nicht verbraucht bzw. zu
sätzliche Einnahmen erzielt wurden.

(2) Nicht verwendete Ausgaben für Investitionen, 
Werterhaltung und Buchbeschaffungen sowie Minder
ausgaben, die infolge der Nichterfüllung der kultur
politischen Aufgaben entstanden sind, dürfen bei der 
Berechnung des beanspruchten Finanzbedarfs nicht 
berücksichtigt werden. Als Einsparungen sind jedoch 
solche Mittel anzusehen, die durch Eigenleistung oder 
durch Initiative von Mitarbeitern nicht verbraucht 
wurden. Dabei ist von der Erfüllung des Leistungs
planes auszugehen.

(3) Über die Höhe des Anteils der Bibliotheken an 
den Mehrleistungen entscheiden die zuständigen Räte 
mit der Planbestätigung. Der Anteil der Bibliotheken 
an der Mehrleistung soll mindestens 50 % betragen. 
Er soll unter Berücksichtigung von Leistungsverglei
chen mit anderen Bibliotheken so differenziert wer
den, daß Bibliotheken, die bereits hohe Leistungen er
bringen, eine größere materielle Anerkennung erhal
ten.

(4) Der den Bibliotheken zustehende Anteil an der 
Mehrleistung wird vorrangig für die Erhöhung der 
Kapazität und die Verbesserung der technischen Aus
stattung sowie für die Finanzierung zusätzlicher Auf
gaben, für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
der Mitarbeiter und Prämien verwendet.

§ 9
Prämien-, Kultur- und Sozialfonds

(1) Jede Bibliothek bildet einen Prämien-, Kültur- 
und Sozialfonds.

* Z. Z. gilt die Gemeinsame Richtlinie des Ministeriums für 
Kultur, des Bundesvorstandes des Freien Deutschen. Gewerk
schaftsbundes und des Zentralrates der Freien Deutschen Ju
gend zur Bibliotheksstatistik (Verfügungen und Mitteilungen 
des Ministeriums für Kultur 1968, Nr. 6/7, Teil II lfd. Nr. 15).

(2) Die Planung, Bildung und Inanspruchnahme des 
Prämien-, Kultur- und Sozialfonds erfolgen auf der 
Grundlage von Prämiennormativen. Für jede Entlei- 
hung im Rahmen des Leistungsplanes und bei Über
erfüllung werden dem Prämien-, Kultur- und Sozial
fonds in Bibliotheken über 15 000 Bände 0,02 M und 
in Bibliotheken bis zu 15 000 Bände 0,025 M zuge
führt. In jedem Fall ist zu sichern, daß der Prämien-, 
Kultur- und Sozialfonds in Höhe von 1,5 % der be
stätigten Bruttolohnsumme (Vergütung und andere 
Lohnbestandteile) gebildet wird. Die Höchstzufüh
rung zum Prämien-, Kultur- und Sozialfonds auf der 
Grundlage der Entleihungen beträgt 4,5 % der Lohn
summe.

(3) Aus Anteilen der Bibliotheken an den Mehr
leistungen können über die im Ab« 2 hinaus genann
ten Zuführungen zum Prämien-, Kultur- und Sozial
fonds zur Stimulierung höherer bibliothekarischer Ar
beitsergebnisse weitere Zuführungen erfolgen, bis zu 
einer Gesamthöhe des Prämienfonds in Höhe von 
5,25 % der bestätigten Bruttolohnsumme (Vergütung 
und andere Lohnbestandteile).

(4) Die den Grundprämienfonds in Höhe von 1,5% 
dör bestätigten Bruttolohnsumme übersteigenden Mit
tel des Prämien-, Kultur- und Sozialfonds können bis 
zu 50 % der Gesamtsumme bereits im Laufe des Plan
jahres eingesetzt werden. Die Verwendung der rest
lichen Beträge ist an die Bestätigung der Jahres
abrechnung gebunden.

(5) Die Prämienmittel sind vorrangig zur Prä
miierung solcher Mitarbeiter der Bibliothek einzuset
zen, die maßgeblich an der Verwirklichung der Maß
nahmen zur Leistungssteigerung beteiligt waren. Die 
Prämiierung des Leiters der Bibliothek erfolgt auf 
Vorschlag des Kollektivs der Mitarbeiter der Biblio
thek und bedarf der Bestätigung des zuständigen Mit
gliedes des Rates.

§ 10 

Übertragbarkeit

Nicht verbrauchte Mittel des Prämien-, Kultur- und 
Sozialfonds sowie des Mehrleistungsfonds der Biblio
theken sind entsprechend den Bestimmungen des Mi
nisteriums der Finanzen über den Jahresabschluß des 
Staatshaushaltsplanes auf das nächste Jahr übertrag
bar.

II.

Nebenberuflich geleitete 
staatliche allgemeine 

öffentliche Bibliotheken

§ И

(1) Die nebenberuflich geleiteten Bibliotheken orga
nisieren die bibliotheksmäßige Literaturversorgung in 
ihrem Territorium. Die Bibliotheken nutzen dazu die 
eigenen ortsfesten Bestände und austauschbare Lite
ratur aus den Beständen der ländlichen Zentral
bibliotheken und der Stadt- und Kreisbibliotheken.

(2) Die nebenberuflich geleiteten Bibliotheken stel
len auf der Grundlage von Vorgaben der örtlichen 
Räte Leistungspläne auf. Die Leistungspläne werden 
von den zuständigen Räten im Rahmen des von der 
Volksvertretung beschlossenen Gesamtplanes bestätigt.


